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Die Störfallverordnung (12. BImSchV) betrifft nur genehmigungsbedürftige Anlagen, in denen ein 

oder mehrere der im Anhang der Verordnung aufgeführten Stoffe vorhanden sind und die angege-

ben Mengenschwellenwerte überschreiten. Dies gilt sowohl für den bestimmungsgemäßen Betrieb 

als auch im Falle einer Störung. 

In Windenergieanlagen finden nur wenige Stoffe Verwendung, die der Gefahreneinstu-

fung der 12. BImSchV gemäß Anhang I, Spalte 2 entsprechen. Die angegebenen Mengenschwel-

len gemäß Spalte 4 werden weit unterschritten. 

Demnach unterliegen Windenergieanlagen nicht der Störfallverordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


